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Der Maklerverband geht vom Oberwert des Mietspiegels aus und berechnet von diesem die um 10 Prozent 

erhöhte Kappungsgrenze der Mietpreisbremse. Der Verband begründet dies damit, dass der Oberwert in der 

Rechtsprechung bisher als unstrittig galt. Hier liegt ein „grober Schnitzer“ vor. Denn der Verband verwechselt 

die formelle Begründung von Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen mit der materiellen Seite der 

ortsüblichen Vergleichsmiete, auf die es hier allein ankommt. Die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete 

liegt laut Berliner Mietspiegel 2015 bei 5,84 Euro pro qm nettokalt im Monat (Mittelwert) und nicht bei 7,01 

Euro pro qm monatlich (Spannenoberwert). Damit liegt die Mietpreisbremse bei durchschnittlich 6,24 Euro pro 

qm monatlich nettokalt gemäß Mietspiegel 2015. Im Mai 2015 betrug die durchschnittliche Angebotsmiete laut 

Immobilienscout24 8,53 Euro pro qm im Monat nettokalt. Das sind 33 Prozent mehr als der Durchschnittswert 

der Mietpreisbremse gemäß Berliner Mietspiegel. „Selbst wenn man berücksichtigt, dass rund ein Drittel der 

übersteigenden Angebotsmieten wegen der vielfältigen Ausnahmeregelungen im Gesetz der Mietpreisbremse 

rechtens sind, müssen wir zu einer komplett anderen Bewertung kommen“, so Wild" (http://www.berliner-

mieterverein.de/presse/pressearchiv/pm1524.htm). 

 

"Bei korrekter statistischer Auswertung auf der Basis des Mittelwertes lautet das Ergebnis, dass die 

Mietpreisbremse nicht zum Gaspedal werden wird," sagt der 1. Vorsitzende des AMV, RA Uwe Piper. "Dem 

Maklerverband IVD ist ein methodischer Denkfehler unterlaufen; er hat bei seinen statistischen Auswertungen 

und Schlussfolgerungen nicht den Mittelwert zugrunde gelegt, sondern fälschlicherweise den Oberwert des 

jeweiligen Mietspiegelfeldes," so Piper. "Ist die Grundlage für statistische Berechnungen der gesetzlichen 

Mietpreisbremse der Mittelwert und nicht der Oberwert des Mietspiegels, kommt man zu dem Ergebnis, dass 

die Bewertungen des IVD Berlin-Brandenburg falsch und die des Berliner Mietervereins zutreffend sind," so 

Piper. "Der AMV schließt sich den Ausführungen des Berliner Mietervereins in dessen Pressemitteilung Nr. 

24/2015 vom 12.08.2015 voll und ganz an." 

 

Berlin, den 13.08.2015 

 

Marcel Eupen, Pressesprecher 

 

 

 

 

 

 

  


